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rativen W ohnung ist eingehend über sein V erhalten w ährend der D urchführung 
der Treffs zu instruieren. Die Aussprachen sind zur Festigung des V ertrauens 
des KW -Inhabers zum  operativen M itarbeiter auszunutzen.
Die geführten  Aussprachen m it dem  Inhaber der konspirativen W ohnung sind 
schriftlich festzuhalten und der Personalakte beizuheften. Bei A uftreten ver
dächtiger Momente sind die erforderlichen operativen M aßnahm en einzuleiten. 
Mit dem Inhaber der konspirativen W ohnung sind V ereinbarungen über be
stim m te Verständigungszeichen beim  B etreten der konspirativen W ohnung so
wie fü r solche Umstände, die eine Treffm öglichkeit in der W ohnung ausschließen, 
zu treffen, um  jede Dekonspiration der inoffiziellen M itarbeiter zu vermeiden. 
D arüberhinaus gelten fü r die A rbeit m it den Inhabern  der konspirativen Woh
nungen analog die gleichen Prinzipien wie fü r andere inoffizielle M itarbeiter.

c) Sicherung und Ü berprüfung der konspirativen W ohnung

Um dem Gegner eine evtl. Beobachtung der konspirativen W ohnung und der 
inoffiziellen M itarbeiter zu erschweren, ist die zeitliche Festlegung der Treffs 
ständig zu verändern, eine laufende Belehrung der inoffiziellen M itarbeiter 
über die Einhaltung der K onspiration durchzuführen und vom operativen M it
arbeiter selbst in dieser Hinsicht vorbildlich aufzutreten.
Z ur Sicherung der konspirativen W ohnung is t je nach der S ituation festzulegen, 
daß die konspirative W ohnung periodisch in größeren A bständen eine bestim m te 
Zeit nicht benutzt w ird. In dieser Zeit ist eine besonders gründliche Über
prüfung der konspirativen W ohnung vorzunehm en.
Eine dekonspirierte W ohnung m uß sofort abgeschrieben und die D urchführung 
w eiterer Treffs un terbunden werden.


